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RS OGH 1975/12/12 11Os141/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1975

Norm

ABGB §138

ABGB §156

ABGB §158

Rechtssatz

Solange die im Gesetz begründete Ehelichkeit des Kindes nicht durch Statusklage beseitigt ist, tri t den Ehemann der

Mutter die durch § 198 StGB sanktionierte Unterhaltspflicht auch dann, wenn er überzeugt ist, nicht der Vater zu sein.

Entscheidungstexte

11 Os 141/75
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